
 

ABWÄGUNGSTABELLE ZUR ZWISCHENABWÄGUNG  

Bearbeitungsstand: 08.08.2022 

 

zu den eingegangenen Anregungen der Behörden, 

sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen der 

frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit  

vom 19.04.2022 bis 20.05.2022 

(gem. § 13b i.V.m § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 2 Nr. 1 und § 3 Abs. 1 BauGB) 

und der 

frühzeitigen Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  

vom 19.04.2022 bis 20.05.2022 

(gem. § 13b i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 2 Nr. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB) 

zum Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften  

 

„ERWEITERUNG WOHNBEBAUUNG SCHLOSS STETTEN“, 

Vorentwurf vom 16.02.2022, der Stadt Künzelsau 
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Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 

01 Landratsamt Hohenlohekreis 07.07.2022 

02 Regierungspräsidium Stuttgart 18.05.2022 

03 Regierungspräsidium Stuttgart – Denkmalpflege  

04 Regierungspräsidium Freiburg 17.05.2022 

05 Regierungspräsidium Freiburg – Forstdirektion 03.05.2022 

06 Regionalverband Heilbronn-Franken 09.05.2022 

07 Polizeipräsidium Heilbronn 19.04.2022 

08 Freiwillige Feuerwehr  

09 Kreisbrandmeister  

10 Deutsche Telekom Technik GmbH 10.05.2022 

11 EnBW Energie Baden-Württemberg AG  

12 Netze BW GmbH – Abteilung Gas  

12.1 Netze BW GmbH – Netzentwicklung Süd  

12.2 Netze BW – Leitungsauskunft Nord 17.05.2022 

13 Transnet BW GmbH 25.04.2022 

14 Unitymedia Kabel BW  

15 Stadtwerk Tauberfranken 26.04.2022 

16 NOW Zweckverband Wasserversorgung 02.05.2022 

17 Handwerkskammer Heilbronn- Franken 25.04.2022 

18 Industrie- und Handelskammer 19.05.2022 

19 Gemeinde Kupferzell 25.04.2022 

20 Stadt Waldenburg - 

21 Stadt Niedernhall - 

22 Stadt Ingelfingen - 

23 Stadt Neuenstein - 

24 Stadt Langenburg 27.04.2022 

25 Gemeinde Braunsbach - 
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Folgende Verbände / Vereine wurden im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gesondert informiert: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 

V1 Landesnaturschutzverband Arbeitskreis Hohenlohekreis 14.06.2022 

 

Von der Öffentlichkeit gingen zur Frühzeitigen Beteiligung keine Stellungnahmen ein. 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

01 

 

 

1. Naturschutz 

Schutzgebiete 

Die Ausführungen zum Landschaftsschutzgebiet werden in der 

Begrünung unter Ziffer 4 ergänzt. 

Biotopverbund 

Der Anregung wird nachgekommen in der Begründung wird ergänzt, 

dass die Suchräume des landesweiten Biotopverbundes nicht auf 

Flächeneignungen basieren, sondern rein auf Grundlage von 

Distanzberechnungen. Kernflächen oder Kernräume sind nicht 

vorhanden. Ein Biotopverbund trockener Standorte des Offenlandes 

kann nicht durch Waldareale verlaufen. Die 

Biotopvernetzungskonzeption der Stadt Künzelsau sieht daher in 

diesem Bereich auch keine Biotopvernetzung trocken-warmer 

Standorte vor.  

Für die Biotopvernetzungskonzeption der Stadt Künzelsau mittlerer 

Standorte sind die Obstbäume entlang der Straße eine vorhandene 

Versetzungsstruktur (restliche Allee außerhalb des Plangebietes). 

Diese wird im Rahmen des Ausgleichs zur Umwidmung der Allee im 

Geltungsbereich gestärkt. Zudem erfolgt die Anlage artenreicher, 

extensiver Wiesen im Bereich der privaten Grünfläche und der östlich 

an das Wohngebiet angrenzenden Eingrünung. Die östliche 

Eingrünung umfasst zudem die Pflanzung von Obst- bzw. 

Wildobstpflanzungen auf. Diese Strukturen sind geeignet, die 

Biotopvernetzung mittlerer Standorte zu stärken.  

Umweltbelange 

Der Anregung wird nachgekommen, die Behandlung der 

Umweltbelange wurden in der Begründung zum Entwurf 

aufgenommen.  

Bäume entlang der Burgallee 

Durch die Neubebauung sowie die bestehende Bebauung und 

genehmigte Bauvorhaben auf gegenüberliegender Straßenseite 

werden die bisherigen Außenbereichsflächen in den Innenbereich 

von Schloss Stetten einbezogen. Alleeschutz gem. § 31 (4) NatSchG 

 

 

 

Berücksichtigung  

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Aufnahme 

in die Begrünung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Aufnahme 

in die Begrünung  
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

gilt nur im Außenbereich, daher wird der Antrag auf Befreiung 

erforderlich, obwohl die Bäume der Allee in der Planungskonzeption 

als Allee erhalten bleiben. Als längengleicher Ersatz wird die 

Ergänzung der Baumreiche am nordsüdlich verlaufenden Feldweg 

bis zur Holzhackschnitzelanlage geplant. Die Maßnahme dient 

zusätzlich der Förderung der städtischen Biotopvernetzung. 

Die In-Aussichtstellung auf Befreiung muss bis Satzungsbeschluss 

vorliegen. Die Antragstellung auf Befreiung nach § 67 Abs 1 

BNatSchG erfolgt durch das Büro Planbar Güthler. 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch 

Antragstellung  
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

01 

 

Artenschutz 

Die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Untersuchung wurden 

zwischenzeitlich erarbeitet und in den Bebauungsplan übernommen. 

Das Gutachten liegt dem Bebauungsplan zur Offenlage bei. 

Der Anregung des Artenschutzes wird nachgekommen und die 

bestehenden Bäume entlang der Burgallee zum Erhalt festgesetzt. 

Lediglich im Bereich der privaten Zufahrt sowie einer Engstelle 

zwischen Bebauung und Baumallee müssen Bäume entfallen, sofern 

Erschließungsmaßnahmen dies erfordern. Als Ersatz werden sowohl 

Neuplanzungen vorgesehen (Eingrünung im Osten, Ergänzung 

einzelner Bäume der Allee und Ausgleich für Außerorts-Allee) als 

auch von Seiten des Artenschutzes erforderliche Nistkästen 

empfohlen.  

Des Weiteren wird gem. der Anregung die Fläche unter den Bäumen 

über eine Pflanzgebotsfläche als Wiesenfläche festgesetzt.  

Zu den planungsrechtlichen Festsetzungen 

Die Pflanzfestsetzungen werden gem. Anregung auf 

gebietsheimisches Saatgut beschränkt.  

Die textlichen Festsetzungen werden den Anregungen entsprechend 

ergänzt bzw. abgeändert. Allerdings wird die Esche nicht aus der 

Pflanzliste gestrichen, sondern mit Hinweis versehen; Bestände 

erholen sich ggf. wieder. 

2. Forstamt 

Kenntnisnahme, dass die Belange der Forstbehörde in der 

Stellungnahme des Regierungspräsidiums berücksichtigt sind. Auf 

die Abwägung zur Stellungnahme der Forstdirektion im 

Regierungspräsidium Freiburg wird verwiesen. 

3. Straßenbauamt 

Verkehrliche Stellungnahme zur Leistungsfähigkeitsberechnung liegt 

zur Offenlage den Unterlagen des Bebauungsplans bei. Nach 

Messung der Verkehrsstärken lässt sich feststellen, dass der 

Knotenpunkt Landesstraße / Burgallee weiterhin ausreichend 

Leistungsfähig ist.  

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Änderung 

im Plan und 

Textteil 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Berücksichtigung  
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

01 

 

4. Wasserwirtschaft 

Nebenstehende Hinweise werden in den Textteil zum 

Bebauungsplan unter den Hinweisen aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt, bereits zum Vorentwurf waren Zisternen 

zur Brauchwassernutzung festgesetzt. Die Festsetzung wurde 

ergänzt, dass auch der Überlauf nicht in den Schmutzwasserkanal 

sondern in Retentions- und Versickerungsmulden geleitet wird.  

 

Die angesprochenen Festsetzungen (neu im Entwurf A 9.1) wurden 

geändert.  

Die Entwässerungskonzeption wird in der Begrünung erläutert.  

 

 

Die Hof- und Wegeflächen werden ortsnah versickert. Ein Anschluss 

an den Mischwasserkanal ist nicht vorgesehen. Die Begrünung wird 

entsprechend geändert und der Anregung nachgekommen.  

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch 

Änderungen im 

Textteil  
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

01 

 

Um ausreichend Kapazitäten der Ableitung von Misch- und 

Schmutzwasser über den Kanal nach Kocherstetten auch in Zukunft 

zu sichern, wurde durch Maßnahmen innerhalb der 

Bestandsbebauung Schloss Stetten, wie der Bau eines 

Feuerlöschteichs sowie den Einbau von Zisternen, das 

Dachflächenwasser der Bestandsgebäude vom Schmutzwasser 

getrennt und das System somit entlastet.  

 

5. Bodenschutz 

Kenntnisnahme, dass keine Altlasten verzeichnet sind. 

Die Bezeichnung des Fachdienstes wird im Bebauungsplan 

aktualisiert. 

6. Immissionsschutz 

Es ist ein allgemeines Wohngebiet geplant, die Legende wurde 

entsprechend korrigiert. 

Eine schalltechnische Stellungnahme liegt zur Offenlage bei. Im 

Ergebnis dieser liegen keine Schallbeeinträchtigungen vor.  

7. Landwirtschaftsamt 

Die ortsüblichen hinzunehmenden Immissionen der 

landwirtschaftlichen Nutzung der angrenzenden Flächen werden in 

die Hinweise aufgenommen.  

Pufferfläche (Eingrünung Ost) dient dazu die Immissionen aus der 

Landwirtschaft abzuhalten und somit das Konfliktpotential zu 

reduzieren. Die externen Maßnahmen (östliche Eingrünung und 

Allee) werden nur im erforderlichem Umfang umgesetzt und es 

entfällt nur in geringem Maß Ackerfläche.  

8. Abfallrecht 

Kenntnisnahme, dass die Vorschriften des LKreiWiG ausreichend 

berücksichtigt wurden. 

9. Weitere beteiligte Stellen 

Kenntnisnahme, dass keine weiteren Anforderungen bestehen. 

 

Berücksichtigung 

durch Erläuterung 

in der Begrünung  

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

Berücksichtigung 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Aufnahme 

in den Hinweisen.  

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

02 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

02 

 

 

 

 

Der Anregung wurde nachgekommen und die Erforderlichkeit der 

Planung hinsichtlich des Wohnraumbedarfs im Allgemeinen und im 

Speziellen ergänzt.  

 

 

 

 

Auch die Potentiale wurden dargestellt und in die Berechnung 

eingestellt.  

 

 

Das Plangebiet befindet sich auf einer Hochebene der Kocher-Jagst-

Ebene und damit innerhalb eines landschaftlich bedeutsamen 

Raumes. Das Plangebiet selbst dient als kurzgeschnittene 

Wiesenfläche temporär als Parkfläche bei Veranstaltungen der 

Barockschloß Stetten GmbH (genehmigte Nutzung), zudem sind die 

das Gebiet im Norden und Westen umgebenden Flächen bereits 

bebaut. Die Fläche trägt daher für Erholungszwecke keine direkte 

Bedeutung, jedoch grenzt ein Landschaftsschutzgebiet an das 

Plangebiet. Die Planung greift in dieses nicht ein. Darüber hinaus 

werden Wegeverbindungen zu den für die Erholung relevanten 

Landschaftsgebieten der Umgebung, wie beispielsweise entlang des 

Waldrandes in die Planung integriert bzw. neu geschaffen. Aus 

planerischer Sicht werden die Grundsätze der Raumordnung daher 

beachtet und nur geringfügig beeinträchtigt. Die Begründung wird 

durch eine Erläuterung zum Umgang mit den Grundzügen der 

Raumordnung ergänzt. 

 

Kenntnisnahme der Zustimmung zur geplanten Bruttowohndichte. 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Ergänzung 

der Begrünung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung, 

Ergänzung in der 

Begründung  

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

02 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. Der Hinweis wird im Rahmen künftiger Verfahren 

zur Fortschreibung des Flächennutzplans beachtet und die Fläche 

dem Planungsstand entsprechend aufgenommen.  

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

Das aktuelle Formblatt wurde zur Frühzeitigen Beteiligung bereits 

verwendet und wird auch im weiteren Verfahren zur Beteiligung 

genutzt. 

 

Nach Inkrafttreten des Planes wird dem Regierungspräsidium eine 

Fertigung der Planunterlagen in digitaler Form übermittelt. 

Ebenso wir der Bekanntmachungsmachweis digital vorgelegt. 

 

Das Regierungspräsidium wird am weiteren Verfahren beteiligt. 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebenstehende Hinweise zur Geotechnik werden unter den 

Hinweisen des Textteils in den Bebauungsplan übernommen.  

 

Da die Versickerungsanlagen topographisch im Süden unterhalb der 

Bebauung geplant sind, ist nicht von einer Gefahr für die Gebäude 

auszugehen. Im Rahmen der objektbezogenen 

Baugrunduntersuchungen sind die geeigneten Standorte der 

Anlagen zu eruieren.  

 

 

 

Kenntnisnahme, dass aus bodenkundlicher Sicht keine Bedenken 

bestehen. 

 

 

Kenntnisnahme, dass aus rohstoffgeologischer Sicht keine 

Bedenken bestehen.  

 

 

Kenntnisnahme, dass hydrogeologischer Sicht keine Bedenken 

vorzubringen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Aufnahme 

unter Hinweisen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

04 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Betroffenheit hinsichtlich des Bergbaus 

vorliegt. 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Belange des geowissenschaftlichen 

Naturschutzes betroffen sind. 

 

 

Die Informationen nebenstehender Portale des LGRB wurden am 

03.06.2022 abgerufen. Diese ergaben keine Eintragungen innerhalb 

des Plangebietes.  

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der zusammenfassenden Erläuterungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme nebenstehender Ausführungen der vorliegenden, 

den Forst betreffenden, Bestandssituation. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der geltenden Regelungen im Umgang mit den 

einzuhaltenden Abständen zu Wäldern. 

 

 

 

Auf die Stellungnahme hin wurde die Waldrandvermessung der 

Stämme vom Ingenieurbüro Harald Jöchner aufgenommen. Der 

eigentliche Waldrand umfasst auch die Kronen und das sich 

darunter befindende Gehölz. Der Geltungsbereich wurde daraufhin 

in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium angepasst, so dass 

sich kein Wald innerhalb befindet. Eine Waldumwandlung ist somit 

nicht erfordelrich 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Änderung 

im Plan 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

05 

 

 

 

In die textlichen Festsetzungen zur Herstellung der mit einem 

Pflanzzwang (pz) versehenen Fläche im südlichen Bereich des 

Plangebietes innerhalb der privaten Grünfläche, wird geändert, so 

dass sich hier kein Wald entwickelt. Die Fläche wird als zwei- bis 

dreischürige Wiese festgesetzt, die befahrbar ist und auf der Anlagen 

zur Wasserrückhaltung und -versickerung zulässig sind.  

 

Der Abstand der geplanten Bebauung von der Waldkante beträgt 

Luftlinie an der engsten Stelle nur ca. 20 m und unterschreitet damit 

den in §4 (3) LBO geforderten Waldabstand. Um dennoch die 

Gefährdung der Gebäude und der sich darin aufhaltenden Personen 

zu vermeiden und die Bewirtschaftung der angrenzenden 

Waldflächen sowie die Durchführung der erforderlichen 

Verkehrssicherungsmaßnahmen zu garantieren, werden 

eingriffsminimierende Maßnahmen zur Sicherung der 

Waldeigenschaft und zur Schaffung einer „atypischen Gefahrenlage“ 

vorgenommen.  

Da die Baumstämme der Großstämme innerhalb einer nach Süden 

abfallenden Hanglage unterhalb der Hangkante fußen, ist im 

vorliegenden Fall davon auszugehen, dass die Gefahr für die 

Gebäude von fallenden Bäumen in Richtung des Plangebietes 

gering ist. Auf Grundlage der Vermessung und der 

Geländeverhältnisse sowie den vorhandenen Baumhöhen genügt im 

vorliegenden Fall daher eine Sicherung einer maximalen Baumhöhe 

von 15 Metern innerhalb des verbleibenden Waldabstandes. Die 

geänderte Bewirtschaftungsform bzw. Einschränkung und Pflege der 

Wuchshöhe wurde mit dem Grundstückseigentümer abgestimmt. 

Eine vertragliche und dingliche Sicherung der Maßnahme wird bis 

zum Satzungsbeschluss erfolgen und in das Grundbuch 

eingetragen. Die Flächen, auf die sich die Auflagen der 

Bewirtschaftungsform beziehen, sind im Bebauungsplan kenntlich 

gemacht.  

Der reduzierte Abstand stellt auch keine Gefährdung des Waldes  

 

Berücksichtigung 

durch Änderung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Änderung  
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

05 

 

 

durch Brandüberschlag dar. Die Gefahrenlage wird minimiert, da 

„Anlagen mit Feuerstätten“ durch Bebauungsplanfestsetzungen 

ausgeschlossen werden. Innerhalb des Plangebietes sind nur die 

Nutzung regenerativer Energien und die Verwendung von 

Fernwärme zulässig, feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe 

sowie Befeuerung von Komfortöfen werden ausgeschlossen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine 

Waldumwandlungsgenehmigung in Aussicht gestellt werden kann. 

Dies ist für die vorliegende Planung auch nicht erforderlich, der 

Geltungsbereich wurde entsprechen angepasst. . 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Anpassung  
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema Waldflächen: 

Die Planung greift nicht in Waldflächen ein. Der Raumnutzungskarte 

des Regionalplans kann entnommen werden, dass das 

Vorranggebiet für Forstwirtschaft innerhalb des ebenso dargestellten 

Landschaftsschutzgebiets liegt, dessen Abgrenzung gleichzeitig als 

Begrenzung des Vorranggebiets für Forstwirtschaft betrachtet wird. 

In der Planzeichnung zum Bebauungsplan ist die Grenze des 

Landschaftsschutzgebiets dargestellt. Im Osten und Süden verläuft 

der Geltungsbereich entlang dieser Grenze. Die Planung befindet 

sich somit vollständig außerhalb der genannten Gebiete. 

Die genannte Fläche mit der Festsetzung eines Pflanzzwangs soll als 

Übergang von bebauten Flächen hin zum Wald hergestellt werden, 

sie wird inhaltlich geändert, so dass eine Ausweitung des Waldes 

ausgeschlossen wird. Die Festsetzung wird entsprechend geändert, 

um eine Klarstellung zu erreichen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Änderung  
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

06 

 

 

Die Regelungen zum erforderlichen Waldabstand wurden mit der 

oberen Forstbehörde geklärt. Siehe Abwägungsvorschlag zur 

Stellungnahme des RPs Nr. 5. 

Kenntnisnahme, dass Eingriff in Vorranggebiet (Ziel der RO) noch 

nicht beurteilt werden kann.  

 

 

Der Anregung wurde nachgekommen und die Erforderlichkeit der 

Planung hinsichtlich des Wohnraumbedarfs im Allgemeinen und im 

Speziellen ergänzt.  

 

Thema Vorbehaltsgebiet für Erholung: 

Das Plangebiet befindet sich auf einer Hochebene der Kocher-Jagst-

Ebene und damit innerhalb eines landschaftlich bedeutsamen 

Raumes. Das Plangebiet selbst dient als kurzgeschnittene 

Wiesenfläche temporär als Parkfläche bei Veranstaltungen der 

Barockschloß Stetten GmbH, zudem sind die das Gebiet im Norden 

und Westen umgebenden Flächen bereits bebaut. Die Fläche trägt 

daher für Erholungszwecke keine direkte Bedeutung, jedoch grenzt 

ein Landschaftsschutzgebiet an das Plangebiet. Die Planung greift in 

dieses nicht ein. Darüber hinaus werden Wegeverbindungen zu den 

für die Erholung relevanten Landschaftsgebieten der Umgebung und 

entlang des Waldrandes in die Planung integriert bzw. neu 

geschaffen. Aus planerischer Sicht werden die Grundsätze der 

Raumordnung daher beachtet und nur geringfügig beeinträchtigt. 

Die Begründung wird durch eine Erläuterung zum Umgang mit den 

Grundzügen der Raumordnung ergänzt. 

Thema Klimaschutz: 

Festsetzung nach §9 Abs. 1 Abs. 23b wurden getroffen. Insofern 

besteht ein Ausschluss fossiler Brennstoffe und die Verpflichtung - 

über die gesetzliche hinaus - auf 70% der Dachflächen solare 

Energie zu nutzen.  

 

 

Kenntnisnahme  

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Aufnahme 

in der 

Begründung 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

und Aufnahme in 

die Begrünung  

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Aufnahme 

in den Textteil 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

06 

 

 

 

Der Regionalverband Heilbronn-Franken wird am weiteren Verfahren 

beteiligt und über das Abwägungsergebnis informiert. 

Dem Regionalverband wird ebenso die Rechtverbindlichkeit des 

Bebauungsplans mitgeteilt und eine digitale Fassung übermittelt. 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

07 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus polizeilicher Sicht keine 

Bedenken bestehen und keine Anregungen bzw. Verbesserungen 

vorgebracht werden. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. Die Verkehrsflächen wurden in einem 

ausreichenden Umfang geplant und festgesetzt, um die notwendige 

Infrastruktur, u.a. Telekommunikationslinien zu integrieren. Es 

werden daher keine ergänzenden Festsetzungen aufgenommen, die 

insbesondere die Telekom betreffen. 

Nebenstehende Hinweise betreffen die der Bauleitplanung 

nachgelagerten Verfahren. Diese werden an den Bauherrn 

übermittelt und im Rahmen der Ausführungsplanung beachtet.  

Kenntnisnahme. Die in den folgenden Abbildungen dargestellten 

vorhandenen Leitungen befinden sich außerhalb des 

Geltungsbereichs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

10 

 

 

 

 

Die Hinweise betreffen die nachgelagerte Ausführungsplanung und 

werden an den Bauherrn zur Beachtung weitergeleitet. 

 

Kenntnisnahme. Die Umsetzung der Neupflanzungen betreffen die 

Ausführungsplanung. 

 

Die zur Verfügung gestellten Planunterlagen werden ausschließlich 

im Rahmen des Verfahrens und für interne Zwecke verwendet. 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der Darstellung bestehender 

Telekommunikationslinien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der Überlagerung von gegenständiger Planung und 

vorhandenen Telekommunikationslinien.  

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

12.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich die vorhandenen 

Versorgungsleitungen außerhalb des Plangebietes befinden. 

Zur Sicherung der Stromversorgung wird in den Bebauungsplan im 

nordöstlichen Bereich des Plangebietes eine Versorgungsfläche 

aufgenommen, entsprechend dem nebenstehenden Flächenbedarf. 

Die Eintragung einer Dienstbarkeit sowie eine dahingehende 

Beteiligung erfolgen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens.  

Kenntnisnahme der Art der Stromversorgung. 

Kenntnisnahme, dass Versorgungseinrichtungen zum jetzigen 

Zeitpunkt noch nicht verortet werden können.  

Die Herstellung der notwendigen Infrastruktur sowie deren 

Koordination erfolgt im Rahmen der Ausführungsplanung, die der 

Bauleitplanung nachgelagert ist.  

 

 

 

Es werden Festsetzung zur Sicherung der infrastrukturellen 

Versorgung in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Die Netze BW GmbH wird am weiteren Verfahren beteiligt sowie vom 

Inkrafttreten des Bebauungsplans benachrichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

12.2 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme des nebenstehenden Lageplans mit den 

Darstellungen der vorhandenen Stromversorgungsleitungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme des vorgeschlagenen Standorts für eine 

Ortsnetzstation. Der in den Bebauungsplan aufgenommene Standort 

entspricht weitgehend dem Vorschlag der Netze BW GmbH. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten der Transnet BW 

GmbH keine Betroffenheit besteht und daher keine Bedenken oder 

Anmerkungen vorgebracht werden. 

Die Transnet BW GmbH wird auf eigenen Wunsch nicht am weiteren 

Verfahren beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Leitungen der Stadtwerke 

Tauberfranken betroffen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich keine Anlagen oder 

Leitungen der NOW im Geltungsbereich befinden und keine Belange 

berührt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

16 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme des nebenstehenden Lageplans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Übersichtskarte 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 



Stadt Künzelsau Bewertung der Anregungen 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Erweiterung Wohnbebauung Schloss Stetten“ 32/38 

 

Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass seitens der Handwerkskammer keine 

Bedenken erhoben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die IHK keine Anregungen 

oder Bedenken vorzubringen hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Gemeinde 

Kupferzell keine Bedenken bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass durch die Planung keine Belange der Stadt 

Langenburg berührt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Verbände Bewertungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

V1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bedarf 

Der Bedarfsnachweis wird zur Offenlage ergänzt. Die Herausnahme 

von Flächen aus dem Flächennutzungsplan ist nicht Gegenstand der 

vorliegenden Planung und wird ggf. in der nächsten 

Flächennutzungsplanfortschreibung behandelt.  

2. Alleenschutz 

Der Anregung wird nachgekommen, die Baumreihe wird weitgehend 

erhalten und auch zum Erhalt festgesetzt. Des Weiteren wird ein 

Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs 1 BNatSchG gestellt und eine 

Ausgleichspflanzung im Außenbereich hergestellt.  

3. Konkrete Planung 

Die Baumreihe bleibt bis auf geringfüge Bereiche infrastruktureller 

Maßnahmen erhalten und wird als Erhalt festgesetzt sowie durch 

Neupflanzungen ergänzt. 

Die Anregung wurde berücksichtigt. Das Baufenster wurde zum 

Entwurf entsprechend ausgespart und der Baum als Pflanzbindung 

festgesetzt.  

Auf die Stellungnahme hin wurde die Waldrandvermessung der 

Stämme vom Ingenieurbüro Harald Jöchner aufgenommen. Der 

eigentliche Waldrand umfasst auch die Kronen und das sich darunter 

befindende Gehölz. Der Geltungsbereich wurde daraufhin in 

Abstimmung mit dem Regierungspräsidium angepasst, so dass sich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Ausnahme 

in die 

Begründung.  

 

 

Berücksichtigung 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. Anregungen der Verbände Bewertungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

kein Wald innerhalb befindet. Eine Waldumwandlung ist somit nicht 

erforderlich. 

In die textlichen Festsetzungen zur Herstellung der mit einem 

Pflanzzwang (pz) versehenen Fläche im südlichen Bereich des 

Plangebietes innerhalb der privaten Grünfläche, wird geändert, so 

dass sich hier kein Wald entwickelt. Die Fläche wird als zwei- bis 

dreischürige Wiese mit artenreichen, gebietsheimischem Saatgut 

festgesetzt, die befahrbar ist und auf der Anlagen zur 

Wasserrückhaltung und -versickerung zulässig sind.  

Der Anregung wird nachgekommen, als externe 

Ausgleichsmaßnahme wird ein ca. 10 m breiter Streifen als östliche 

Eingrünung mit Obst- bzw. Wildobst bepflanzt. Diese Strukturen sind 

geeignet die Biotopvernetzung mittlerer Standorte zu stärken.  

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. Anregungen der Verbände Bewertungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

V1 

 

Die Festsetzung unter Ziff. A 6 bezieht sich in erster Linie auf die 

festgesetzte private Grünfläche im Süden des Plangebiets, 

angrenzend, zwischen Wald und geplanter Bebauung. 

Die Anregung, den Wirtschaftsweg im Süden wasserdurchlässig zu 

gestalten wird aufgenommen.  

Für den Sockelbereich (Garagengeschoss) wurde eine 

Fassadenbegrünung nachträglich festgesetzt.  

Zeitangaben werden ggf. in die Baugenehmigung übernommen 

Hinsichtlich der wasserdichten und nicht durchwurzelbare Materialien 

wird von einer Regelung abgesehen. Auf das Verbot von 

Schottergärten wird in den Hinweisen verwiesen.  

Zu den nebenstehenden Anregungen werden ergänzende 

Festsetzungen bzw. Konkretisierungen zu getroffenen Festsetzungen 

in den Bebauungsplan aufgenommen. 

In den Bebauungsplan wurde ein Hinweis aufgenommen, dass 

empfohlen wird, Nistmöglichkeiten auch an Gebäuden zu platzieren. 

Die Habitatbäume mit potentiellen Fortpflanzungsstätten werden zum 

Erhalt festgesetzt. Darüber hinaus befinden sich zahlreiche Gehölze 

im Bereich des Plangebietes, welche sich für das Anbringen von 

Nisthilfen eignen.  

4. Belange des Bodenschutzes 

Eine naturschutzrechtliche Bilanzierung nicht erforderlich, da das 

Gebiet im einem Verfahren nach §13 b BauGB entwickelt wird. Vom 

Gesetzgeber so gewollt, dass bei §13b Verfahren vereinfacht und 

kein Ausgleich benötigt.  

Es wird Fläche in Anspruch genommen, die vorher schon 

Parkierungsfläche und entsprechend vorbelastet war. Von den 

Bodenwerten eher mittelwertige Böden.  

Die Umweltbelange sind in der Begrünung abgearbeitet.  

 

 

 

 

Berücksichtigung  

 

Berücksichtigung  

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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